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Regeste

Asyl und Wegweisung (Beschwerden gegen Wiedererwägungsentscheid)

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht ist unter anderem zuständig für die Behandlung von
Beschwerden gegen Verfügungen des BFM; dabei entscheidet das
Bundesverwaltungsgericht auf dem Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines
Auslieferungsersuchens des Staates, vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz
sucht (vgl. Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 31 und 33 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17.
Juni 2005 [VGG, SR 173.32] sowie Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung; er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und Art. 108 Abs. 1 AsylG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 VwVG). Auf die Beschwerde
ist einzutreten.

E. 2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 3
Die Wiedererwägung im Verwaltungsverfahren ist ein gesetzlich nicht geregelter
Rechtsbehelf, auf dessen Behandlung durch die verfügende Behörde grundsätzlich kein
Anspruch besteht. Gemäss herrschender Lehre und ständiger Praxis des Bundesgerichts
wird jedoch aus Art. 29 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom
18. April 1999 (BV, SR 101) unter bestimmten Voraussetzungen ein verfassungsmässiger
Anspruch auf Wiedererwägung abgeleitet (vgl. BGE 127 I 133 E. 6 mit weiteren
Hinweisen). Danach ist auf ein Wiedererwägungsgesuch einzutreten, wenn sich der
rechtserhebliche Sachverhalt seit dem ursprünglichen Entscheid beziehungsweise seit dem



Urteil der mit Beschwerde angerufenen Rechtsmittelinstanz in wesentlicher Weise
verändert hat und mithin die ursprüngliche (fehlerfreie) Verfügung an nachträglich
eingetretene Veränderungen der Sachlage anzupassen ist. Sodann können auch
Revisionsgründe einen Anspruch auf Wiedererwägung begründen, sofern sie sich auf eine
in materielle Rechtskraft erwachsene Verfügung beziehen, die entweder unangefochten
geblieben oder deren Beschwerdeverfahren mit einem formellen Prozessurteil
abgeschlossen worden ist. Ein solchermassen als qualifiziertes Wiedererwägungsgesuch zu
bezeichnendes Rechtsmittel ist grundsätzlich nach den Regeln des Revisionsverfahrens zu
behandeln (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen
Asylrekurskommission [ARK; EMARK] 2003 Nr. 17 E. 2a S. 103 f. mit weiteren
Hinweisen). Der Beschwerdeführer macht mit seinem Wiedererwägungsgesuch die
Unmöglichkeit des Vollzugs der Wegweisung und damit eine wesentliche Veränderung des
rechtserheblichen Sachverhaltes geltend, und sein Beschwerdeverfahren wurde mit Urteil
vom 24. Mai 2007 formell abgeschlossen, weshalb die Vorinstanz zu Recht vom Vorliegen
von qualifizierten Wiedererwägungsgründen ausgegangen und auf das Gesuch eingetreten
ist. Das Gesuch bezieht sich ausschliesslich auf die Frage der Möglichkeit des Vollzugs der
Wegweisung. Prozessgegenstand dieses Beschwerdeverfahrens bildet demnach auch die
Frage der Möglichkeit des Vollzugs der Wegweisung nach Art. 83 Abs. 2 AuG.

E. 4
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so
regelt das Bundesamt das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen
über die vorläufige Aufnahme von Ausländern (Art. 44 Abs. 2 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AuG).
Bezüglich der Geltendmachung von Wegweisungshindernissen gilt gemäss ständiger Praxis
des Bundesverwaltungsgerichts und seiner Vorgängerorganisation der Schweizerischen
Asylrekurskommission (ARK) der gleiche Beweisstandard wie bei der
Flüchtlingseigenschaft, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich
ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. Walter Stöckli, Asyl, in:
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Aufl., Basel 2009, Rz.
11.148). Die Wegweisungshindernisse sind glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr
Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind
insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich
widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte
oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG). Vorliegend konzentriert
sich die Prüfung auf die Frage der Möglichkeit des Vollzugs.

E. 5.1
Der Vollzug der Wegweisung ist nicht möglich, wenn der Beschwerdeführer weder in den
Herkunfts- oder in den Heimatstaat noch in einen Drittstaat reisen oder dorthin gebracht
werden kann (Art. 83 Abs. 2 AuG). Die Feststellung der technischen und praktischen
Unmöglichkeit setzt voraus, dass sowohl seitens der betroffenen Person als auch seitens der
zuständigen kantonalen und Bundesbehörden alle Anstrengungen hinsichtlich einer
freiwilligen Ausreise respektive zwangsweisen Rückführung unternommen worden sind
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, E-3426/2006 vom 30. Juli 2008, E. 3.2). Um
die Unmöglichkeit des Vollzugs anzunehmen, ist gemäss der weiterhin anzuwendenden
Praxis der ARK vorausgesetzt, dass die freiwillige Ausreise oder der zwangsweise Vollzug
bereits während mehr als eines Jahres nicht zu bewerkstelligen waren und auch auf längere
absehbare Zeit weiterhin nicht möglich sein werden. Die Unmöglichkeit der Wegweisung



ist dann festzustellen, wenn sich sowohl freiwillige Ausreise wie auch zwangsweiser
Vollzug klarerweise und aller Wahrscheinlichkeit nach für die Dauer von mindestens einem
Jahr als undurchführbar erweisen (vgl. EMARK 2006 Nr. 15 E. 2.4 S. 161 und E. 3.1 S. 163
f., EMARK 2002 Nr. 17 E. 6b S. 141, EMARK 1995 Nr. 14; STÖCKLI, a.a.O., Rz. 8.76).
Massgeblich für die Beurteilung des rechtserheblichen Sachverhalts bezüglich des Vollzugs
der Wegweisung ist die Situation im Zeitpunkt des Urteils (vgl. Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts E-6336/2006 vom 21. Mai 2007, E.5).

E. 5.2
Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ergibt sich aus dem vorliegenden Sachverhalt
nicht, dass für ihn eine Ausreise in den Nordirak nicht möglich ist und deshalb eine
vorläufige Aufnahme wegen Unmöglichkeit anzuordnen ist. Der Beschwerdeführer ist im
Besitz einer irakischen Identitätskarte und hat eine Bestätigung der irakischen Botschaft,
vom 27. September 2010 datierend, zu den Akten gereicht, wonach er vergeblich versucht
habe, einen Passantrag zu stellen. Die Irakische Botschaft bestätigt in diesem Schreiben,
dass Anträge zur Passausstellung aus technischen Gründen bis auf weiteres nicht
entgegengenommen werden könnten. Daraus kann - wie von der Vorinstanz richtig
festgestellt - in keiner Weise geschlossen werden, dass eine Passherstellung langfristig
technisch unmöglich ist. Abgesehen von ebendieser Bestätigung der Irakischen Botschaft,
konnte der Beschwerdeführer keine weiteren Beweismittel zur Unmöglichkeit seiner
Wegweisung zu den Akten reichen. So kann den vorliegenden Akten nirgends entnommen
werden, dass sich der Beschwerdeführer aktiv um die Beschaffung eines "Laissez-Passer"
oder um die Beschaffung von Reisepapieren mit Hilfe der nach wie vor im Nordirak
lebenden Familienmitglieder bemüht hätte. Ganz im Gegenteil, den Akten ist einzig zu
entnehmen, dass der Beschwerdeführer am 27. September 2010 versucht hat, einen Pass auf
der Irakischen Botschaft zu beantragen, und ein solcher Antrag damals nicht bearbeitet
werden konnte. Ein Umstand, der ferner, gemäss eines dem Gericht vorliegenden
Schreibens der Irakischen Botschaft vom 8. März 2012, zum heutigen, des für die
Beurteilung des rechtserheblichen Sachverhalts massgeblichen Zeitpunkts nicht mehr den
Tatsachen entspricht.

E. 5.3
An der Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs vermag
auch der vom Rechtsvertreter gemachte Hinweis auf die Rechtsprechung des EGMR nichts
zu ändern, wonach dieser die Sicherheitslage in Bagdad und anderen Verwaltungsregionen
einer vertieften Prüfung unterziehen will, um die völkerrechtliche Zulässigkeit einer
Wegweisung in diese Regionen zu prüfen. Die Wegweisung in den Irak betreffend hat das
Bundesverwaltungsgericht eine klare und mit dem EGMR in Einklang stehende
Rechtsprechung, wonach eine Wegweisung in den Nordirak zulässig ist (vgl. BVGE 2008/4
und BVGE 2008/5). Da es im vorliegenden Verfahren nicht um die Frage der Zulässigkeit
der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Zentralirak geht, erweisen sich die
Ausführungen des Beschwerdeführers hinsichtlich der Unzulässigkeit einer Wegweisung in
diese Region gemäss EGMR im Übrigen ohnehin als unerheblich.

E. 5.4
Das BFM ging somit zu Recht nicht von einer wesentlich veränderten Sachlage aus.

E. 6



Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und
angemessen ist (Art. 106 AsylG). Die Beschwerde ist abzuweisen.

E. 7
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 600.- festzusetzen (Art. 1 - 3 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite)
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